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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes

Zolltarif vom 8. Juni 1921

(Zuteilungsverfügungen des Bundesrates vom 13. März 1953)

1. Ad 863/264 a. Schreiner waren, Möbel und Möbelteile mit auf Effekt zu-
sammengestellten Furnieren überzogen.

2. HB. ad 872 Als Blattgold gelten Blätter aus Gold im Gewichte von
-weniger als 1,926 g per dem2 Blätter aus Gold im Gewichte
von 1,926 g per dm2 und darüber fallen unter Nr. 870.

3. NB. ad 905. (Neue Fassung) :

Als Lastwagen gelten Wagen ohne Tragfedern, ohne pneu-
matische Bereifung und ohne Luftkammerreifen (siehe auch
NB. ad 912).

4. NB. ad 912. (Neue Fassung) :

Als Fuhrwerke zum Gütertransport gelten Wagen mit Trag-
federn, sowie solche mit pneumatischer Bereifung oder mit
Luftkammerreifen (siehe auch NB. ad 905).

Bern, den 13. März 1953.

1120 Eidgenössische Oberzolldirektion
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